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Sitzungsvorlage  
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 17.12.2025 

 
 
Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Eschweiler 
 
Beschlussvorschlag: 
Die als Anlage 2 beigefügte Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Eschweiler wird 
beschlossen. 
 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 
 Gesehen    Vorgeprüft 

 
gez. Molls  

 

Datum: 04.12.2025 
 

gez. Nowicki  gez. Vogelheim    
 

1  2  3  4  
 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 
 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 
 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 
 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 
 ja 
 

 ja  ja 
 
 

 ja 

 nein 
 

 nein  nein 
 
 

 nein 

 Enthaltung 
 
 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
 
 In der Sitzung des Stadtrates am 03.09.2025 wurden sowohl 
 

1. die Übertragung der Altkleidererfassung auf die RegioEntsorgung AöR (Vorlagennummer 
254/25) als auch  

2. die kostenlose Abgabe von Sperrmüll und Grünschnitt am Entsorgungszentrum Warden 
(Vorlagennummer 282/25)  

 
beschlossen. 
 
Da beide Beschlüsse eine Änderung der Entsorgungsstrukturen bzw. der 
Entsorgungsdienstleistungen der Stadt Eschweiler darstellen und auch Auswirkungen auf die 
Abfallgebühren haben, bedarf es einer Anpassung/Änderungen der städtischen Abfallsatzung.  
 
Neben diesen genannten Punkten (Altkleider in § 2, Grünschnitt in § 16 und Sperrmüll in § 17) gibt 
es aus Sicht der Verwaltung keine zusätzlichen Änderungsbedarfe in der Abfallsatzung.  
 
Zur besseren Übersichtlichkeit wird in Anlage 1 die alte und die neue Abfallsatzung in einer 
Synopse gegenübergestellt, wobei Änderungen fett hervorgehoben wurden.   
 
Die zu beschließende Satzung ist als Anlage 2 beigefügt.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Bezüglich der finanziellen Auswirkungen wird auf die Grundsatzbeschlüs se in den 
Verwaltungsvorlagen 254/25 und 282/25 verwiesen.  
 
 
Personelle Auswirkungen: 
 
keine  
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 Synopse Abfallsatzung 
Anlage 2 Abfallsatzung 
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